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Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Peter Haubner, MMag. DDr. Hubert Fuchs, \,/~ l 
u 

Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Budgetausschusses (689 d.B.) betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über einen Zweckzuschuss aufgrund der Abschaffung des Zugriffs auf 
Vermögen bei Unterbringung von Personen in stationären Pflegeeinrichtungen für die 
Jahre 2019 und 2020 erlassen wird 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

§ I lautet: 

§ 1. (l) Der Bund stellt als Ersatz der Auswirkungen des Verbots des Pflegeregresses nach § 330a des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes - ASVG, BGBI. Nr. 189/1955, den Ländern für die Jahre 2019 
und 2020 einen Fixbetrag aus dem Pflegefonds von jeweils 300 Millionen Euro zur Verfügung. Darauf sind 
jene Beträge, die gemäß * 330b ASVG zur Auszahlung gelangen, anzurechnen. 

(2) Die Aufteilung des auszuzahlenden Betrages auf die Länder erfolgt auf Basis des Ergebnisses der 
Endabrechnung gemäß § 4 des Bundesgesetzes über einen Zweckzuschuss aufgrund der Abschaffung des 
Zugriffs auf Vermögen bei Unterbringung von Personen in stationären Einrichtungen, BGBI. I Nr. 85/2018, 
fiir das Referenzjahr 2018. 

Begründung 

Zu § 1: 

§ 1 Abs. 1 sieht vor, dass durch den Bund als Ersatz fiir die Auswirkungen des Verbots des Pflegeregresses 
nach § 330a ASVG fiir die Jahre 2019 und 2020 ein Fixbetrag von jeweils 300 Millionen Euro zur Verfii
gung gestellt werden soll. Der jeweilige Betrag beruht auf den Ergebnissen der von der Buchhaltungsagen
tur des Bundes (BHAG) fiir das Jahr 2018 durchgeführten Endabrechnung. Diese Mittel werden durch eine 
Erhöhung der Dotierung des Pflegefonds aus Ertragsanteilen - in diesem Fall nur zu Lasten derjenigen des 
Bundes - finanziert.Von dieser Summe sollen die den " gemäß § 330b ASVG gebührenden Mittel 
zum Abzug gebracht werden. 
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